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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

SATZUNG ZUR RECHTSSTELLUNG 
UND UNTERSTÜTZUNG DER FRAKTIONEN 

IM STADTRAT DER STADT TREUEN 
 

VOM 18.12.2024 
 
 
Aufgrund von § 4 Abs. 1 und § 35a der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, 
hat der Stadtrat der Stadt Treuen auf seiner Sitzung vom 18.12.2024 die folgende Satzung 
beschlossen: 
 
§ 1 Fraktionen 
 
(1) Die Stadträte können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Diese sind Organteile 
des Stadtrates. Fraktionen sind auf Dauer angelegte Zusammenschlüsse, sofern diese 
fünf Prozent der Stadträte, mindestens jedoch zwei Personen umfassen und zwischen den 
Mitgliedern eine grundsätzliche politische Übereinstimmung besteht. Ein Stadtrat kann nur 
einer Fraktion angehören. 
 
(2) Die Bildung, Veränderung und Auflösung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, der Name 
des Vorsitzenden, des Stellvertreters sowie die Namen der Mitglieder sind dem Bürger-
meister schriftlich mitzuteilen und von allen zu unterzeichnen.  
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(3) Die Fraktionen können die Rechte ausüben, die von einzelnen Stadträten oder von 
Gruppen von Stadträten nach der SächsGemO ausgeübt werden können. Bei der Wahr-
nehmung von Antragsrechten muss die Fraktionsstärke, mit Ausnahme der Akteneinsicht 
nach § 28 Abs. 5 SächsGemO und der Anträge zur Tagesordnung nach  
§ 36 Abs. 5 SächsGemO, das von der SächsGemO jeweils bestimmte Quorum erfüllen. 
 
§ 2 Ende der Rechtsstellung und Liquidation 
 
(1) Die Rechtsstellung einer Fraktion entfällt 
 

1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen nach § 1 Abs.1, 
2. mit ihrer Auflösung durch Fraktionsbeschluss oder 
3. mit der Konstituierung des neu gewählten Stadtrates. 

 
(2) Bei Wegfall der Rechtsstellung einer Fraktion findet eine Liquidation statt. Die Fraktion 
gilt bis zur Beendigung der Liquidation als fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation 
es erfordert. Die Liquidation erfolgt durch einen von der Fraktion bestellten Liquidator. 
 
(3) Der Liquidator hat die laufenden Geschäfte zu beenden. Er kann im Rahmen der Li-
quidation neue Geschäfte eingehen, wenn der Zweck der Liquidation dies erfordert. Im 
Bestandsverzeichnis erfasstes Inventar der Fraktion sind an die Stadt Treuen zurückzu-
geben. Aus den Mitteln der Fraktion sind zunächst Ansprüche aus vertraglichen Verpflich-
tungen zu erfüllen. 
 
§ 3 Unterstützung der Fraktionen 

 
(1) Zur Wahrnehmung ihrer teilorganschaftlichen Aufgaben werden die Fraktionen jährlich 
mit Fraktionsmitteln unterstützt. Die Fraktionsmittel werden den Fraktionen in Form von 
Sachleistungen nach § 4 und durch Bereitstellung von Geldleistungen nach § 5 gewährt.  
 
(2) Für die Inanspruchnahme von Sachleistungen und die Verwendung von Geldleistun-
gen durch die Fraktionen gilt das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 
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(3) Die Sachleistungen und Geldleistungen dürfen nur für die Wahrnehmung der teilorg-
anschaftlichen Aufgaben der Fraktionen verwendet werden. Dazu zählen insbesondere 
die folgenden Zwecke: 
 

a) die Durchführung von Fraktions- und Arbeitskreissitzungen oder sonstige Frak-
tionsarbeit, 

b) die Anschaffung von Büromöbeln und Bürobedarf, für Porto sowie für die An-
schaffung und Wartung von Informationstechnologie und Technik für Internet-
nutzung und Telekommunikation, sofern die Ausstattung und die Leistungen 
nicht kostenfrei durch die Stadt Treuen zur Verfügung gestellt werden, 

c) die Beschaffung einer Grundausstattung an Print- und Onlinemedien, soweit die 
Inanspruchnahme der verwaltungseigenen Bibliothek nicht möglich oder nicht 
ausreichend ist, 

d) Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit nach Maßgabe des § 35a Abs. 2 Sächs-
GemO, 

e) Fortbildungsmaßnahmen, dazu zählen auch Beiträge an die vom Sächsischen 
Staatsministerium des Innern geförderten kommunalpolitischen Bildungsverei-
nigungen, 

f) die Hinzuziehung von Sachverständigen und Referenten, 

g) sonstige für die Arbeit der Fraktionen erforderliche 
Sachaufwendungen, 

h) eine der Größe der Fraktion angemessene Aufwandsentschädigung für den 
Fraktionsvorsitzenden. 

 
§ 4 Sachleistungen 
 
(1) Für die Durchführung von Fraktionssitzungen, die Arbeitskreissitzungen der Fraktionen 
und die sonstige Fraktionsarbeit werden von der Verwaltung Räume kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Die konkrete Inanspruchnahme wird auf Anfrage von der Fraktion, durch die 
Verwaltung der Stadt Treuen organisiert. Anmeldungen zur Inanspruchnahme sind von 
den Fraktionen in der Regel mindestens monatlich im Voraus im Vorzimmer des Büro 
Bürgermeister vorzunehmen. 
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(2) Die Fraktionen erhalten zu den üblichen Dienstzeiten kostenfreien Zugang zur verwal-
tungseigenen Bibliothek. 
 
(3) Den Fraktionen wird keine Informationstechnik durch die Stadt Treuen gestellt.  
 
§ 5 Geldleistungen 
 
(1) Die Fraktionen erhalten zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs Geldleistungen, deren 
Höhe im Haushaltsplan rechtsverbindlich festgesetzt wird und die in einer besonderen An-
lage zum Haushaltsplan der Stadt Treuen ab 2026 dargestellt werden. 
 
(2) Das jährliche Gesamtbudget beträgt 0,40 EUR pro Einwohner auf Basis der Einwoh-
nerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Die Geldleistung setzt sich zusammen aus einem 
Grundbetrag in Höhe von 200 EUR jährlich für jede Fraktion und einem Restbetrag jährlich 
pro Fraktionsmitglied. Veränderungen der Zahl der Fraktionsmitglieder sind dem Bürger-
meister unverzüglich mitzuteilen und werden ab dem auf die Veränderung folgenden Mo-
nat wirksam.  
 
(3) Eine Fraktion erhält Geldleistungen nach Abs. 1 für jeden Monat, in dem sie die Rechts-
stellung einer Fraktion hat, frühestens jedoch in dem Monat der Konstituierung des neu 
gewählten Stadtrates und letztmals in dem Monat, in dem sich der nächste neu gewählte 
Stadtrat konstituiert. Ändert sich im Verlauf der Wahlperiode die Mitgliederzahl einer Frak-
tion, so werden die Geldleistungen in der bisherigen Höhe bis zum Ende des Monats wei-
ter gewährt, in dem die Änderung eintrat. Entsprechendes gilt, wenn die Rechtsstellung 
der Fraktion entfällt. 
 
(4) Die Fraktionen sind berechtigt, die in einem Haushaltsjahr nicht verausgabten Geld-
leistungen in das auf das jeweilige Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr zu übertragen.  
 
(5) Besteht eine Fraktion bis zum Ende der Wahlperiode des Stadtrates und bildet sie sich 
zu Beginn der neuen Wahlperiode aus Mandatsträgern desselben Wahlvorschlagsträgers 
erneut, so gehen das Vermögen einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
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Rechtsgeschäften der früheren Fraktion, nicht verwendete Geldleistungen sowie das In-
ventar auf die neue Fraktion über.  
 
§ 6 Buchführung und Bestandsverzeichnis 
 
Die Geldleistungen die für die Fraktionen zur Verfügung stehen, werden im Rahmen der 
Haushaltsplanungen budgetiert. Das Budget wird seitens der Stadtverwaltung gemäß dem 
allgemein geltenden Haushaltsrecht und den Bestimmungen aus der jeweils geltenden 
Sächsischen Fraktionsfinanzierungsverordnung bewirtschaftet. Dies beinhaltet neben der 
Überwachung der betragsmäßigen Höhe des Budgets und der Verantwortung über die 
Einhaltung der zweckgemäßen Verwendung der Gelder, auch die Dokumentation der Aus-
zahlungen und die Aufbewahrung sowie die Archivierung von Belegen.  
 
§ 7 Rechnungslegung und Vertretung der Fraktionen 
 
Für die Inanspruchnahme der Geld- und Sachleistungen werden maximal 2 Personen von 
der jeweiligen Fraktion benannt, die als Ansprechpartner für die Stadt fungieren. Sie ver-
treten die Fraktion eigenverantwortlich und einzeln in den hier geregelten Angelegenheiten 
der Fraktionszuwendungen.  
 
§ 8 Rechnungsprüfung 
 
Die Verwendung der den Fraktionen zur Verfügung gestellten Sachleistungen und Geld-
leistungen unterliegt sowohl der örtlichen als auch der überörtlichen Prüfung.  
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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